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A. Auftrag und Auftragsdurchführung

A.1 Auftraggeber und Auftragsabgrenzung

Der Vorstand der 

3-Täler-BürgerEnergie Sulz am Neckar eG i.G.

Sulz am Neckar

- nachfolgend auch kurz "Genossenschaft" genannt -

beauftragte uns, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 aus den uns vorgelegten Belegen, Bü chern

und Be standsnachweisen, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, unter Berücksichti gung der er teil ten

Aus künfte nach gesetzlichen Vorgaben und nach den inner halb dieses Rahmens lie gen den An wei sungen des

Auftraggebers zur Ausübung be stehen der Wahl rechte zu entwickeln. 

Unser Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste keine über die Auftragsart hinausgehenden

Tä tigkeiten und damit auch keine erweiterten Verantwortlichkeiten als Steuerberater. 

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung, die gemäß § 243 Abs. 2 HGB klar und

übersichtlich sein muss, wurde in Anlehnung an die gemäß HGB geltenden Gliederungsvorschriften für gro ße

Kapitalgesellschaften vorgenommen.

Der Anhang enthält alle gesetzlich vorgeschriebenen Angaben für kleine Kapitalgesellschaften.

Art und Umfang unserer Erstellungshandlungen haben sich auftragsgemäß nach den Vorschriften der §§ 242

ff. HGB und der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von

Jahresabschlüssen gerichtet.

Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft ein Kleinst-Genossenschaft.

Der uns erteilte Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste alle Tätigkeiten, die erforderlich wa-

ren, um auf der Grundlage der Buchführung und der Inventur sowie der eingeholten Auskünfte zu An satz-,

Aus weis- und Bewertungsfragen und der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Be wer-

tungsme thoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen den handelsrechtlich vorgeschriebenen Jahres ab-

schluss, bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, zu erstellen.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Drit ten, die ver-

ein barten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Steu er be ra ter

und Steuerberatungsgesellschaften" maßgebend.
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B. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

B.1 Rechtliche Verhältnisse

Firma: 3-Täler-BürgerEnergie Sulz am Neckar eG i.G.

Rechtsform: e.G.

Gründung am: 11.12.2023

Sitz: Sulz a.N.

Anschrift: Obere Hauptstraße 2

 72172 Sulz am Neckar

Satzung: Gültig in der Fassung vom 11.12.2023

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember

Gegenstand des Unternehmens:  Projekte zur Förderung von Energiesystemen

Vorstand:  Edwin Glatthaar, 78727 Oberndorf a.N.

 Hans-Ulrich Händel, 72175 Dornhan

 Dr. Thomas Schlachta, 72172 Sulz a.N.

 Siegfried Gergs, 72172 Sulz a.N.

Wesentliche Änderungen der rechtlichen 

Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag: lagen nicht vor



Blatt 5

BILANZBERICHT zum 31.12.2024

3-Täler-BürgerEnergie eG i.G., 72172 Sulz am Neckar
                                                                                                                                                                              

B.2 Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Rottweil noch nicht geführt.
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C. Festlegungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

C.1 Buchführung und Inventar

Für die Gesellschaft besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

Die Bücher der Gesellschaft werden unverändert unter Verwendung der Standardsoftware DATEV pro ge-

führt. Der Kontenplan ist ausreichend tief gegliedert, so dass eine klare Trennung der Geschäftsvorfälle ge ge-

ben ist.

Das Belegwesen ist ordnungsgemäß.

 

C.2 Feststellungen zum Jahresabschluss

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der

Unternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss ange wandten Bewer tungs-

methoden wurden beibehalten.

Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken - soweit sie bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses er-

kennbar waren - ist durch die Bildung ausreichender Rückstellungen und Wertberichtigungen Rechnung ge-

tragen.
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E. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz 

 

AKTIVA

A. Rückständige fällige Einzahlungen auf
Geschäftsanteile 1.500,00 EUR

Vorjahr: 174.000,00 EUR

 

31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR

Fällige Einzahlung auf Geschäftsanteile 1.500,00 174.000,00

1.500,00 174.000,00

 

B. Anlagevermögen

 

I. Sachanlagen

 

1. technische Anlagen und Maschinen 84.973,00 EUR
Vorjahr: 0,00 EUR

 

31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR

Photovoltaikanlagen 84.973,00 0,00

84.973,00 0,00

 

Summe Sachanlagen 84.973,00 EUR
Vorjahr: 0,00 EUR

Summe Anlagevermögen 84.973,00 EUR
Vorjahr: 0,00 EUR
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C. Umlaufvermögen

 

I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

 

1. sonstige Vermögensgegenstände 14.395,45 EUR
Vorjahr: 0,00 EUR

 

31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR

Fördermittel 2024 2.648,62 0,00
Umsatzsteuer 2024 10.988,89 0,00
Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 757,94 0,00

14.395,45 0,00

 

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 190.841,06 EUR

Vorjahr: 0,00 EUR

 

31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR

Kr Spk Rottweil 9538236 5.792,53 0,00
Kr Spk Rottweil 200333175 85.048,53 0,00
Kr Spk Rottweil 2200095569 100.000,00 0,00

190.841,06 0,00

 

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind durch Kontoauszüge zum 31. Dezember 2024 nachgewiesen. 

 

Summe Umlaufvermögen 205.236,51 EUR
Vorjahr: 0,00 EUR
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D. Rechnungsabgrenzungsposten 4.870,00 EUR
Vorjahr: 0,00 EUR

 

31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR

vorausbezahlte Pacht Anlage 1 Hartensteinstr. 12 4.870,00 0,00

4.870,00 0,00

 

Summe Aktiva 296.579,51 EUR
Vorjahr: 174.000,00 EUR
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PASSIVA

A. Eigenkapital

 

I. Geschäftsguthaben

 

1. der verbleibenden Mitglieder 250.400,00 EUR
Vorjahr: 174.000,00 EUR

 

31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR

Geschäftsguthaben verbleibeibende Mitglieder 250.400,00 174.000,00

250.400,00 174.000,00

 

Geschäftsguthaben 2023 174.000,00
Eintritte 2024 63.500,00
Austritte 2024 0,00
Erhöhungen 2024 von bereits gezeichnetem Geschäftsguthaben 12.900,00

250.400,00

 

II. Jahresfehlbetrag 0,00 EUR
Vorjahr: 1.600,00 EUR

 

31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR

Jahresfehlbetrag 0,00 1.600,00

0,00 1.600,00
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III. Bilanzverlust 6.459,07 EUR
Vorjahr: 0,00 EUR

 

31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR

Bilanzverlust 6.459,07 0,00

6.459,07 0,00

 

Summe Eigenkapital 243.940,93 EUR
Vorjahr: 172.400,00 EUR

 

B. Rückstellungen

 

1. sonstige Rückstellungen 4.100,00 EUR
Vorjahr: 1.600,00 EUR

 

31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR

Rückstellungen für Abschluss und Prüfung 4.100,00 1.600,00

4.100,00 1.600,00

 

Die sonstigen Rückstellungen decken alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Sie wurden in Höhe

des nach kaufmännischer Buchführung notwendigen Betrages gebildet. 

Jahresabschlusskosten:

In dieser Position wurden die zu erwartenden Kosten für die Erstellung des Jahresab schlusses, die Kos-

ten für die Veröffentlichung sowie die Kosten für die Prüfung für das Be richtsjahr 2024 berücksichtigt.

 



Blatt 13

BILANZBERICHT zum 31.12.2024

3-Täler-BürgerEnergie eG i.G., 72172 Sulz am Neckar
                                                                                                                                                                              

C. Verbindlichkeiten

 

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 47.938,58 EUR

Vorjahr: 0,00 EUR

 

31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 47.938,58 0,00

47.938,58 0,00

 

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stimmen mit der Saldenliste zum 

Bilanzstichtag überein. 

 

2. sonstige Verbindlichkeiten 600,00 EUR
Vorjahr: 0,00 EUR

 

31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR

Pacht Anlage 2 Mühlheim Talweg 600,00 0,00

600,00 0,00

 

Summe Passiva 296.579,51 EUR
Vorjahr: 174.000,00 EUR
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AKTIVA
 

EUR
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR
 

A. Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäfts-
anteile 1.500,00 174.000,00

 
B. Anlagevermögen

 
I. Sachanlagen

 
1. technische Anlagen und Maschinen 84.973,00 0,00

 

Summe Anlagevermögen 84.973,00 0,00
 

C. Umlaufvermögen
 

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 

1. sonstige Vermögensgegenstände 14.395,45 0,00
 

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben
bei Kreditinstituten und Schecks 190.841,06 0,00

 

Summe Umlaufvermögen 205.236,51 0,00
 

D. Rechnungsabgrenzungsposten 4.870,00 0,00
 

296.579,51 174.000,00

PASSIVA
 

EUR
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR
 

A. Eigenkapital
 

I. Geschäftsguthaben
1. der verbleibenden Mitglieder 250.400,00 174.000,00

 
II. Jahresfehlbetrag 1.600,00

 
III. Bilanzverlust 6.459,07

- davon Verlustvortrag EUR 1.600,00 (EUR 0,00)
 

Summe Eigenkapital 243.940,93 172.400,00
 

B. Rückstellungen
 

1. sonstige Rückstellungen 4.100,00 1.600,00
 

C. Verbindlichkeiten
 

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 47.938,58 0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 

EUR 47.938,58 (EUR 0,00)
2. sonstige Verbindlichkeiten 600,00 0,00

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 
EUR 600,00 (EUR 0,00)

48.538,58 0,00
 

296.579,51 174.000,00

                               Sulz am Neckar, 04. Mai 2026
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 Blatt 18

3-Täler-BürgerEnergie eG i.G., 72172 Sulz am Neckar

EUR
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR
 

1. sonstige betriebliche Erträge
a) übrige sonstige betriebliche Erträge 2.848,62 0,00

 
2. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachanlagen 466,98 0,00
 

3. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Raumkosten 810,00 0,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 570,00 0,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen 47,88 0,00
d) Werbe- und Reisekosten 3.798,07 0,00
e) verschiedene betriebliche Kosten 3.459,32 1.600,00

8.685,27 1.600,00
 

4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.962,01 0,00
 

5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 517,45 0,00
 

6. Ergebnis nach Steuern 4.859,07- 1.600,00-
 

7. Jahresfehlbetrag 4.859,07 1.600,00
 

8. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 1.600,00
 

9. Bilanzverlust 6.459,07

 

Sulz am Neckar, 04. Mai 2026
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Konto  Bezeichnung EUR
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR
 

übrige sonstige betriebliche Erträge
2700 Sonstige Erträge (Spenden) 200,00 0,00
8603 Sonstige Erträge (Fördermittel/

Zuschuss) 2.648,62 0,00
2.848,62 0,00

 
Abschreibungen

 
auf immaterielle Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens und
Sachanlagen

4830 Abschreibungen auf Sachanlagen 466,98 0,00
 

Raumkosten
4200 Raumkosten 80,00 0,00
4220 Pacht, unbewegliche Wirtschaftsgüter 730,00 0,00

810,00 0,00
 

Versicherungen, Beiträge und Abga-
ben

4360 Versicherungen 568,50 0,00
4390 Sonstige Abgaben 1,50 0,00

570,00 0,00
 

Reparaturen und Instandhaltungen
4806 Wartungskosten für Hard- und Soft-

ware 47,88 0,00
 

Werbe- und Reisekosten
4600 Werbekosten 2.315,09 0,00
4605 Streuartikel 97,57 0,00
4640 Repräsentationskosten 656,60 0,00
4650 Bewirtungskosten 510,17 0,00
4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 218,64 0,00

3.798,07 0,00
 

verschiedene betriebliche Kosten
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen 720,71 0,00
4910 Porto 11,90 0,00
4920 Telefon 28,01 0,00
4930 Bürobedarf 34,98 0,00
4950 Rechts- und Beratungskosten 100,00 0,00
4957 Abschluss- und Prüfungskosten 2.500,00 1.600,00
4970 Nebenkosten des Geldverkehrs 63,72 0,00

3.459,32 1.600,00
 

sonstige Zinsen und ähnliche
Erträge

2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.962,01 0,00

 
Übertrag 4.341,62- 1.600,00-
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Konto  Bezeichnung EUR
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR
 
Übertrag 4.341,62- 1.600,00-
 

Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag

2213 Kapitalertragsteuer 25 % (KapG) 490,50 0,00
2216 SolZ auf Kapitalertragsteuer 25 %

(KapG) 26,95 0,00
517,45 0,00

 

Jahresfehlbetrag 4.859,07 1.600,00
 

Verlustvortrag aus dem Vorjahr
2868 Verlustvortrag nach Verwendung 1.600,00

 

Bilanzverlust 6.459,07
 



Blatt 22

Entwicklung 

des 

Anlagevermögens



Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 Blatt 23

3-Täler-BürgerEnergie eG i.G. Projekte zur Förderung von Energiesystemen, 72172 Sulz am Neckar

Konto Bezeichnung Entwicklung Stand zum Zugang Umbuchung Abschreibung Stand zum
der 01.01.2024 Abgang- Zuschreibung- 31.12.2024

EUR EUR EUR EUR EUR

280 Betriebsvorrichtungen Ansch-/Herst-K 85.439,98 85.439,98
Abschreibung 466,98 466,98
Buchwerte 0,00 85.439,98 466,98 84.973,00

Summe Ansch-/Herst-K 85.439,98 85.439,98
Abschreibung 466,98 466,98
Buchwerte 0,00 85.439,98 466,98 84.973,00
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Konto Bezeichnung AfA-Art Stand zum Buchwert Zugänge Umbuchungen Abschreibung Buchwert
Inventar Inventarbezeichnung AHK-Datum 31.12.2024 01.01.2024 Abgänge- +/- Zuschreibung- 31.12.2024

ND AfA-% EUR EUR EUR EUR EUR EUR

280 Betriebsvorrichtungen

280001 Anlage Nr.1 
Sozialstation 
Hartensteinstr.12, Sulz
(79,20 kW)

Linear
09.12.2024
20/00   5,00

59.323,78 0,00 59.323,78 248,78 59.075,00

280002 Anlage Nr. 2 
Mühlheim Talweg 
Schuppen (29,70 kW)

Linear
21.11.2024
20/00   5,00

26.116,20 0,00 26.116,20 218,20 25.898,00

Summe Betriebsvorrichtungen 85.439,98 0,00 85.439,98 466,98 84.973,00
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Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der 3-Täler-BürgerEnergie eG i.G. wurde auf der Grundlage der Rech nungsle gungs vor-

schrif ten der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Ka pitalgesellschaf ten 

(§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des BilRUG aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden

können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinst - Genossenschaft.

 

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren (im Wesentlichen) unverändert die nachfolgenden Bilan-

zierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. 

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz-

bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens ge-

genstände linear vorgenommen.

Sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. 

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

 

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte 

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren be trägt 

0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 48.538,58 EUR (Vorjahr:

0,00 EUR).



ANHANG zum 31.12.2024 Blatt 27

3-Täler-BürgerEnergie eG i.G., 72172 Sulz am Neckar

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr:

0,00 EUR).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch geschäftsübliche Eigentumsvorbehalte ab-

gesichert. 

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer be-

trug 0.

Namen der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates
Während des Jahres 2024 gehörten folgende Personen dem Vorstand an:

Edwin Glatthaar, 78727 Oberndorf a.N.

Hans-Ulrich Händel, 72175 Dornhan

Dr. Thomas Schlachta, 72172 Sulz a.N.

Siegfried Gergs, 72172 Sulz a.N.

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Jens Keucher (Vorsitzender)

Helmut Pfister (stellv. Vorsitzender)

Birgit Stiehle

Andre Amon

Daniel Bonanno

Siegfried Dölker

Erwin Hauser

Rolf Schakurski

Dietmar Stocker
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Zahlen der Mitglieder

 Mitgliederzahlen, Geschäftsguthaben und Haftsummen

Zahl der Anzahl der Geschäfts-
 Mitglieder Geschäftsanteile Anteile

Eintritte 2023 114,00 1.740,00 174.000,00
Austritte 2023 0,00 0,00 0,00
Ende 2023 114,00 1.740,00 174.000,00

Anfang 2024 114,00 1.740,00 174.000,00
Eintritte 2024 35,00 635,00 63.500,00
Erhöhungen 2024 129,00 12.900,00
Ende 2024 149,00 2.504,00 250.400,00

 

Unterschrift des Vorstandes

Sulz am Neckar, 04. Mai 2026

 

........................................................ ........................................................
(Edwin Glatthaar) (Hans-Ulrich Händel)

........................................................ ........................................................
(Dr. Thomas Schlachta) (Siegfried Gergs)
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Allgemeine Auftragsbedingungen
 für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und

 Steuerbera tungsgesellschaf ten



Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

Stand: Juli 2018

Die folgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ gelten für Verträge zwischen Steuerberatern, Steuerbevoll mächtigten und Steuerberatungsgesellschaften (im Fol genden
„Steuerberater“ gen annt) und ih ren Auftragge bern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

1 . Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßge bend. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Be rufsau-

sübung unter Beachtung der einschlägigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten(vgl. StBerG, BOStB) ausgeführt.
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.
(3) Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf die Änderung oder die sich dar-

aus ergebenden Folgen hinzuweisen.
(4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem Steuerberater übergebenen Unterlagen und Zahlen,  insbesondere der Buchführung und Bilanz,

gehört nur zum Auf trag, wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber gemachten Angaben, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zu
Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, ist er verpflichtet, darauf hinzuweisen.

(5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Sie ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwesenheit des Auftrag-
ge bers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwahrenden Hand lungen
berechtigt und verpflichtet.

2 . Verschwiegenheitspflicht
(1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusam menhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Still -

schweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die Verschwiegen heitspflicht besteht auch nach Beendi gung des Ver trags ver hält-
nis ses fort. Die Verschwiegenheits pflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interes sen des Steuer beraters erforderlich ist. Der Steuerberater ist auch in soweit
von der Verschwiegen heitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversiche rung zur Information und Mitwirkung ver pflichtet ist.

(3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte nach § 102 AO, § 53 StPO, § 383 ZPO blei ben unberührt.
(4) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Durchführung eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist

und die inso weit tätigen Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass durch den Zerti-
fizie rer/Auditor Einsicht in seine - vom Steuerberater angelegte und geführte - Handakte genommen wird.

3 . Mitwirkung Dritter
     Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter und unter den Voraussetzungen des § 62a StBerG auch externe Dienstleister (insbesondere  daten -

verarbeitende Unternehmen) heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zur Mandatsbearbeitung (z.B. andere Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte) bedarf
der Einwilligung und des Auftrags des Auftragsgebers. Der Steuerberater ist nicht berechtigt und verpflichtet, diese Dritten ohne Auftrag des Auftraggebers hinzuzuziehen.

3a. Elektronische Kommunikation, Datenschutz 
1 

(1) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu ver-
arbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsverarbeitung zu übertragen.

(2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach der DSGVO und dem Bundesdatenschutzge setz einen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen. So-
fern die ser Be auf tragte für den Datenschutz nicht  bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafür Sorge zu tragen, dass
der Be auftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses ver pflichtet.
(3) Soweit der Auftraggeber mit dem Steuerberater die Kommunikation per Telefaxanschluss oder über eine E-Mail-Adresse wünscht, hat der Auftraggeber sich an den Kosten
zur Einrichtung und Aufrechterhaltung des Einsatzes von Signaturverfahren oder Verschlüsselungsverfahren des Steuerberaters (bspw. zur Anschaffung und Einrichtung not-
wender Soft- bzw. Hardware) zu beteiligen.

4 . Mängelbeseitigung
(1) Der Auftraggeber hat Anspruch auf Beseitigung etwaiger Mängel. Dem Steuerberater ist Gelegenheit zur Nachbesse rung zu geben. Der Auftraggeber hat das Recht – wenn und

so weit es sich bei dem Mandat um einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB handelt –, die Nachbesserung durch den Steuerberater abzulehnen, wenn das Mandat durch den
Auftraggeber beendet und der Mangel erst nach wirksamer Beendigung des Mandats festgestellt wird.

(2) Beseitigt der Steuerberater die geltend gemachten Mängel nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder lehnt er die Mängelbeseitigung ab, so kann der Auftraggeber auf Kos -
ten des Steuerberaters die Mängel durch einen anderen Steuerberater beseitigen lassen bzw. nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigma chung des Ver-
trags verlan gen.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten (z.B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit, auch Dritten gegenüber, berichtigt werden. Sonstige Mängel darf der Steu er-
berater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftrag gebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte In teressen des Steuerberaters den In te res sen
des Auftragge bers vorgehen.

5 . Haftung
(1) Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfüllungsgehilfen für einen Schaden, der aus einer oder - bei einheitlicher Schadensfolge - aus mehreren Pflichtverletzungen an läss-

lich der Erfüllung eines Auftrags resultiert, wird auf 1.000.000,00 €² (in Worten: eine Million €) begrenzt. Die Haf tungs be gren zung bezieht sich allein auf Fahrlässigkeit. Die
Haf tung für Vorsatz bleibt insoweit unberührt. Von der Haftungsgrenze aus ge nom men sind Haf tungsansprüche für Schä den aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Ge sund heit. Die Haftungsbegrenzung gilt für die gesamte Tätigkeit des Steuer beraters für den Auftraggeber, also ins besonde re auch für eine Ausweitung des Auftraginhalts;
ei ner er neuten Vereinbarung der Haftungsbegrenzung bedarf es insoweit nicht. Die Haf tungs be grenzung gilt auch bei Bildung ei ner Sozietät/Partnerschaft und Übernahme des
Auf trags durch die Sozietät/Partnerschaft sowie für neu in die Sozie tät/Partnerschaft ein tretende So zien/Partner. Die Haf tungsbegrenzung gilt ferner auch gegenüber Dritten,
so weit diese in den Schutzbereich des Mandatsverhältnisses fallen; 
§ 334 BGB wird in so weit aus drücklich nicht abbedungen. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser Re-
ge lung jedoch - so weit nicht ausdrücklich geregelt - unberührt.

(2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses bzw. dem Zeitpunkt der Hö-
herversicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträglich geändert oder erweitert wird, auch auf diese Fälle.

6 . Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auf trags erforder lich ist. Insbesondere hat er dem Steuerberater unauf ge -

fordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Un terlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuer berater eine angemessene Bearbei tungszeit
zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unter richtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausfüh rung des Auftrags von Bedeutung sein kön nen. Der Auf -
traggeber ist verpflichtet, alle schriftlichen und mündlichen Mit teilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu hal ten.

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Er füllungsgehilfen beeinträchtigen könnte.
(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auf trags in halt die Ein-

willigung zur Wei tergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

                      
1) Zur Verarbeitung personenbezogener Daten muss zudem eine Rechtsgrundlage aus Art. 6 DSGVO einschlägig sein. Dieser zählt die Rechtsgrundlagen rechtmäßiger Verar bei tung personenbezogener Da-

ten lediglich auf. Der Steuerberater muss außerdem die Informationspflichten gem. Art. 13 oder 14 DSVGO durch Übermittlung zusätzlicher In formationen erfüllen. Hierzu sind die Hinweise und Erläu -
te rungen im Hinweisblatt zu dem Vordruck Nr. 1005 "Datenschutzinformationen für Mandanten" und Nr. 1006 "Datenschutzinformation zur Verarbeitung von Beschäftigtendaten" zu beachten.

2)  Bitte ggf. Betrag einsetzen. Um von dieser Regelung Gebrauch machen zu können, muss ein Betrag von mindestens 1 Mio. € angegeben werden und die vertragliche Versicherungssumme muss wenigstens
1 Mio. € für  den einzelnen Schadensfall betragen; anderenfalls ist die Ziffer 5 zu streichen. In diesem Fall ist darauf zu achten, dass die einzelvertragliche Haftungsvereinbarung eine Regelung entprechend
Ziff.5 Abs.2 enthält. Auf die weiter füh ren den Hin wei se im Merkblatt 1001 wird ver wie sen.



(4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber in dessen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftrag geber verpflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur In-
stalla tion und Anwendung der Programme nachzukom men. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet, die Programme nur in dem vom Steu erbe rater vor geschrie benen
Umfang zu nutzen, und er ist auch nur in dem Umfang zur Nutzung berechtigt. Der Auftrag geber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerbe rater bleibt In ha ber der
Nut zungs rech te. Der Auf tragge ber hat al les zu un ter lassen, was der Ausübung der Nutzungs rechte an den Programmen durch den Steuerberater entgegensteht.

(5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 6 Abs. 1 bis 4 oder anderweitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater angebote nen
Lei stung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen (vgl. Ziff. 9 Abs. 3). Un berührt bleibt der Anspruch des Steuer be raters auf Er satz der
ihm durch den Ver zug oder die un ter las se ne Mit wir kung des Auftraggebers ent standenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der
Steuerbe rater von dem Kündi gungs recht keinen Gebrauch macht.

7 . Urheberrechtschutz
     Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen außerhalb der bestim-

mungsgemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger Zustimmung  des Steuerberaters in Textform zulässig.

8 . Vergütung, Vorschuss und Aufrechnung
(1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Steuerberatervergütungsordnung (StBVV) .

Eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann in Textform vereinbart werden. Die Vereinbarung einer niedrigeren Vergütung ist nur in außergerichtlichen An-
gelegenheiten zulässig. Sie muss in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistung, der Verantwortung und dem Haftungsrisiko des Steuerberaters stehen (§ 4 Abs. 3 StBVV).

(2) Für Tätigkeiten, die in der Vergütungsordnung keine Regelung erfahren (z.B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung, an derenfalls die für diese Tä -
tigkeit vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Vergütung (§§ 612 Abs. 2 und 632 Abs. 2 BGB).

(3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestritte nen oder rechts kräftig festgestellten Forderungen zulässig.
(4) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebühren und Auslagen kann der Steu erberater einen Vorschuss fordern. Wird der eingeforderte Vor schuss nicht ge-

zahlt, kann der Steuer berater nach vorheriger Ankün digung seine weitere Tätigkeit für den Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeht. Der Steuer berater ist ver pflichtet,
sei ne Ab sicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftragge ber Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwach sen kön-
nen.

9 . Beendigung des Vertrags
(1) Der Vertrag endet mit Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht durch den Tod, durch

den Eintritt der Geschäftsunfä higkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflösung.
(2) Der Vertrag kann - wenn und soweit er einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB darstellt - von jedem Ver tragspartner außerordentlich ge kün digt werden, es sei denn, es

handelt sich um ein Dienstverhältnis mit festen Bezügen, § 627 Abs. 1 BGB; die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. So weit im Ein zelfall hiervon abgewichen werden soll,
be darf es ei ner Vereinbarung, die zwischen Steuerberater und Auftraggeber auszuhandeln ist.

(3) Bei Kündigung des Vertrags durch den Steuerberater sind zur Vermeidung von Rechtsnachteilen des Auftraggebers in jedem Fall noch diejenigen Handlungen durch den Steu-
er be rater vor zu neh men, die zu mutbar sind und keinen Aufschub dulden (z. B. Frist verlängerungsantrag bei drohendem Fristablauf).

(4) Der Steuerberater ist verpflichtet, dem Auftraggeber alles, was er zur Ausführung des Auftrags erhält oder erhalten hat und was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt, her-
auszu geben. Außerdem ist der Steuerberater verpflichtet, dem Auftraggeber auf Verlangen über den Stand der Angelegen heit Aus kunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen.

(5) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zur Ausführung des Auftrags ein gesetzten Datenverarbeitungsprogramme ein-
schließ lich an ge fer tigter Kopien sowie sonsti ge Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. sie von der Festplatte zu löschen.

(6) Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.
(7) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach dem Gesetz. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen

werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung in Textform.

1 0 . Aufbewahrung, Herausgabe und Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen
(1) Der Steuerberater hat die Handakten auf die Dauer von zehn Jahren nach Beendigung des Auftrags aufzubewahren. Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon vor Been digung

die ses Zeitraums, wenn der Steuerberater den Auftragge ber aufgefordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber dieser Auf for derung bin nen sechs
Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist.

(2) Zu den Handakten i. S. v. Abs. 1 sind nur Schriftstücke, die der Steuerberater aus An lass seiner be ruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn er halten hat., nicht
aber der Briefwechsel zwi schen dem Steuerberater und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Ab schrift erhalten hat, so wie für die zu
in ter nen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere ( § 66 Abs. 3 StBG).

(3) Auf Anforderung des Auftraggebers, spätestens nach Beendigung des Auftrags, hat der Steu er be ra ter dem Auf tragge ber die Handakten innerhalb einer angemessenen Frist her-
aus zugeben. Der Steuerbe rater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Ab schrif ten oder Fotokopien anferti gen und zurückbehalten.

(4) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Handakten verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist. Dies gilt nicht, so weit die Vor en thaltung der
Handakten und der einzelnen Schriftstücke nach den Umständen unangemessen wäre (§ 66 Abs. 2 Satz 2 StBerG).

11 . Sonstiges
     Für den Auftrag, seine Ausführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort ist der Wohnsitz des Auftraggebers, soweit er

nicht Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ansonsten die berufliche Niederlassung des Steuerberaters. Der
Steuerberater ist - nicht - bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen ( §§ 36, 37 VSBG)³.

12 . Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit
(1) Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. 

                      
(*) Falls die Durchführung von Streitbeilegungsverfahren von der Verbraucherschlichtungsstelle gewünscht ist, ist das Wort "nicht" zu streichen. Auf die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle ist in diesem

Fall unter Angabe von deren Anschrift und Website hinzuweisen.


